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Liebe Leserinnen und Leser,

eine Sommerpause in europäischen Fragen gab es insbesondere 
nicht für den Bundestag, der nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Lissabon-Vertrag bis zum 8. September noch 
„nacharbeiten“ musste. Ich bin froh, dass mit breiterer Mehrheit, 
alle außer den Linken, nunmehr der Ratifizierungsprozess dort 
vollendet wurde. Nach dem Bundesrat, der am 18. September 
abschließend berät, sollte der Bundespräsident noch vor dem 
irischen Referendum am 2. Oktober das Vertragsgesetz unter-
schreiben. Die Aussichten für einen Erfolg der Abstimmung sind 
diesmal gut. 

Allerdings ist wiederum festzustellen: nachdem die Iren im ver-
gangenen Jahr aus Gründen die mit dem Vertrag nichts zu tun 
hatten (Scheidung, Abtreibung, irische Neutralität) Nein sagten, 
werden sie diesmal aus einem wichtigen Grund der ebenfalls 
nichts mit dem Lissabon-Vertrag zu tun hat, Ja sagen: Sie sind 
dankbar, dass sie in dieser Krise den Euro haben. Das unterschei-
det sie von Island. Weitere „Spielchen“ zeichnen sich in Tsche-
chien ab: dort haben 17 Senatoren erneut eine Verfassungsklage 
eingereicht und außerdem finden jetzt einige Gefallen an dem 
deutschen Begleitgesetz zum Lissabon-Vertrag und wollen ent-
sprechende Regelungen auch in Tschechien einführen.

Der Monat September ist auch im Europäischen Parlament eine 
spannende Zeit, denn der Kommissionspräsident wird aller Vo-
raussicht noch am 16. September wiedergewählt. Die üblichen 
politischen Hackeleien im Vorfeld lassen bei mir aber keinen 
Zweifel an einer deutlichen Bestätigung entstehen.

Die Bundestagswahl am 27. September wird mit darüber ent-
scheiden, wer der nächste Kommissar in Deutschland sein wird. 
Dei CDU, die seit mehr als 20 Jahren keinen Kommissar mehr 
gestellt hat, beansprucht diese Position für jemanden aus den 
eigenen Reihen.

Mit großer Aufmerksamkeit schauen wir alle nach Irland. Wir 
sind zuversichtlich, dass am 2. Oktober diesmal ein „Ja“ zum Lis-
sabon-Vertrag herauskommt.

Sie sehen, es bleibt spannend in Europa.

Herzlichst Ihr
 

Aus dem Inhalt
Ausgabe September 2009

Eurospots
Schlaglichter aus dem Herzen Europas



Es ist erfreulich, dass sich eine 
breite Mehrheit aus CDU/CSU, 
SPD, FDP und den Grünen im 
Deutschen Bundestag darauf 
einigen konnte, moderne 
Lissabon-Begleitgesetze zur 
Gestaltung der Beziehungen 
zwischen der Bundesregie-
rung, dem Bundestag und 
den Bundesrat zu erlassen. Die 
Anpassung des bisherigen ge-
planten Begleitgesetzes wur-
de notwendig, nachdem das 
Bundesverfassungsgericht die 
Verfassungsbeschwerden ge-
gen den Lissabon-Vertrag ab-
lehnte. Die Abweisung dieser 
Klagen wurde mit dem Auftrag 
verbunden, großzügigere Mit-
wirkungs- und Kontrollrechte 
des Bundestages und Bundes-
rates gegenüber der Bundes-
regierung in EU-Angelegen-
heiten zu erlassen. Diesem 
Auftrag ist die Bundesregie-
rung mit Unterstützung der 

FDP und der Grünen mit dem 
jetzt verabschiedeten Gesetz 
nachgekommen.

Gemeinsam gelang es, dass 
die Länder und der Bundestag 
künftig für die Bundesregie-
rung Vorgaben beschließen 
können. In Themengebieten, 
die die Länder berühren, wie 
das Arbeitsrecht, die Umwelt-
politik und den EU-Haushalt 
wird dieses neue Instrument 
seine Wirksamkeit entfalten. 
Darüber hinaus sollte die 
Bundesregierung bei europä-
ischen Verhandlungen Stel-
lungnahmen des Bundestages 
zu kommunalen Aufgaben 
berücksichtigen. In den Be-
reichen von Handelsabkom-
men, die von der EU-Kommis-
sion mit der Welthandelsor-
ganisation (WTO) verhandelt  
werden, wird es eine Informa-
tionspflicht der Bundesregie-

rung gegen-
über dem 
Bundestag 
geben.

Als Parla-
mentarier 
freue ich 
mich über 
g r o ß z ü -
gigere Mit-
wirkungs- 
und Kon-
trollrechte 

des Bundestages gegenüber 
der Bundesregierung in EU-
Angelegenheiten. Dies ist eine 
nationale Aufgabe unserer 
Staatsordnung. Es handelt 
sich also nicht um Probleme 
oder Makel des Lissabon-Ver-
trags. Darin sehe ich zugleich 
einen Erfolg der CDU-Europa-
politik in den letzten Jahren, 
zunächst im Europäischen 
Verfassungskonvent und spä-
ter in der Regierungskonfe-
renz für den Lissabon-Vertrag. 
Bundeskanzlerin Merkel hatte 
an der Spitze der deutschen 
Ratspräsidentschaft im ersten 
Halbjahr 2007 entscheidende 
Vorarbeit für das Reformwerk 
geleistet. Mit dem Lissabon-
Vertrag wird die Europäische 
Union für die Aufgaben der 
nächsten Jahre ausgerüstet: 
Klare Zuständigkeitsregeln 
verbessern Aufgabenvertei-
lung und Verantwortung der 
europäischen, nationalen, 
regionalen und lokalen Ebe-
nen. Die Stärkung des Eu-
ropäischen Parlaments und 
der nationalen Parlamente in 
der EU-Gesetzgebung bringt 
mehr Einfluss für die gewähl-
ten Volksvertreter. Die sozi-
ale Marktwirtschaft wird als 
EU-Wirtschaftsverfassung 
festgeschrieben. Schließlich 
stärkt ein europäischer Au-
ßenminister die Rolle der EU 
in der Welt.

Bundestag macht den Weg frei für den Vertrag von Lissabon



Als stärkste Fraktion im EP 
setzen wir weiterhin auf Jo-
sé-Manuel Barrosso als Prä-
sidenten der Europäischen 
Kommission. Seine Wieder-
wahl ist notwendig, um den 
begonnenen Umbau der eu-
ropäischen Wirtschafts- und 
Finanzordnung fortzusetzen. 
Seine offizielle Nominierung 
durch die Staats- und Regie-
rungschefs während des letz-
ten Europäischen Rats stär-
kte ihm den Rücken, um sei-
ne Wiederwahl im September 
sicherzustellen. Ein weiteres 
Hinauszögern der Wahl wurde 
verhindert und das Lavieren 
anderer Fraktionen beendet. 
Wir können uns keine poli-
tische Instabilität angesichts 
der Wirtschafts- und Finanz-
herausforderungen leisten. 

Die Vorlage der „Politischen 
Leitlinien für die nächste 
Kommission“ von Barrosso 
weist in die richtige Rich-

tung. Angesichts der drän-
genden wirtschaftlichen Fra-
gen schlägt er eine „Agenda 
für den Wandel“ vor. Ziel ist 
es dabei, die europäische sozi-
ale Marktwirtschaft nach den 
Grundsätzen der Subsidiarität 
und Solidarität weiterzuent-
wickeln. Kurzfristig bedeutet 
dies, die aktuelle Krise unter 
zur Hilfenahme des Europä-
ischen Konjunkturprogramms 
aktiv zu bekämpfen. Mittelfri-
stig müssen die Finanzmärkte 
so schnell wie möglich auf ef-
fiziente und verantwortungs-
bewusste Weise reformiert 
werden.

Besonderes Augenmerk wird 
in den Leitlinien auf den Aus-
bau der Kooperation mit dem 
Europäischen Parlament ge-
legt. Hierzu wird ein jähr-
liches Treffen der Konferenz 
der Fraktionsvorsitzenden 
sowie dem Präsidenten des 
Europäischen Parlaments mit 

dem Kommissionskollegium 
vor der Annahme des Legis-
lativ- und Arbeitsprogramms 
der Kommission vorgesehen. 
Darüber hinaus werden mehr 
regelmäßige Sitzungen mit 
der Konferenz der Fraktions-
vorsitzenden und die regel-
mäßige Teilnahme an einer 
Fragestunde im Plenum des 
Europäischen Parlaments 
zu vorab festgelegten The-
men angeboten. Schließlich 
wird das Versprechen abge-
geben, sämtliche anhängige 
Vorschläge zu Beginn einer 
neuen Kommissionsamtszeit 
unter Berücksichtigung der 
vom Parlament geäußerten 
Auffassungen zu prüfen und 
die rechtzeitige Übermittlung 
aller erforderlichen Informa-
tionen über Maßnahmen im 
Außenbereich sicherzustellen.

Im Rahmen der Neubeset-
zung der Kommission erhebt 
die CDU, nachdem sie wie-
derholt mit Abstand stärkste 
politische Kraft bei den EP-
Wahlen in Deutschland ge-
worden ist, den Anspruch, 
diese Funktion nach über 20 
Jahren mit einem Vertreter 
aus ihren Reihen zu besetzen. 
Diese Entscheidung steht un-
mittelbar nach der Bundes-
tagswahl an.

Wahl des Kommissionspräsidenten 

Agenda für den Wandel



Traditionelle Rosé-Herstellung gerettet

Rosé wird auch künftig un-
verändert als hell gekelterter 
Wein aus roten Trauben ver-
trieben. Die Europäische 
Kommission teilte mit, dass 
keine Änderungen der Re-
geln für die Herstellung von 
Wein vorgesehen sind. Dank 
des Drucks von europäischen 
Berufsverbänden gelang es, 
die Erlaubnis der Produkti-
on von Rosé-Wein durch Zu-
sammenmischen von Rotwein 
und Weißwein abzuwenden. 
Die 2008 eingeleitete Wein-

reform beinhaltet eine Än-
derung der Regelungen der 
Weinherstellung. Im Rahmen 
der Ausgestaltung der Durch-

führungsbestimmungen wur-
de sichergestellt, den Ruf des 
traditionellen Rosé-Weins zu 
erhalten. 

Parlamentarische Arbeit im Unterausschuss 	

Sicherheit und Verteidigung

Seit Beginn dieser Legisla-
turperiode arbeite ich im 
Unterausschuss Sicherheit 
und Verteidigung als Koordi-
nator oder auch sicherheits-
politischer Sprecher der EVP-
Fraktion. Diese neue Tätig-
keit ergänzt meine bisherige 
Arbeit im Vollausschuss für 
Auswärtige Angelegenheiten.

Bereits seit zehn Jahren exi-
stiert die Europäische Sicher-
heits- und Verteidigungspoli-
tik (ESVP), um der EU militä-
rische und zivile Fähigkeiten 
zur Krisenbewältigung an die 

Hand zu geben. Seit dem Be-
ginn der ersten ESVP-Mission 
im Jahr 2003 bis zum Juni 2009 
erfolgten 23 Einsätze, davon 
waren sechs militärischer, 16 
ziviler und einer zivil-militä-
rischer Natur. Die bisherigen 
Missionen wurden auf dem 
Balkan, in Afrika, Asien, dem 
Mittleren Osten und dem 
südlichen Kaukasus durch-
geführt. Um gemeinsames 
Handeln angesichts interna-
tionaler Krisen zu erleichtern, 
gab sich die EU im Dezember 
2003 eine Europäische Sicher-
heitsstrategie (ESS), die Ende 

2008 einer ersten Revision un-
terzogen wurde. Parallel zu 
dieser rasanten Entwicklung 
der sicherheits- und vertei-
digungspolitischen Koopera-
tion nahm sich das Europä-
ische Parlament (EP) dieses 
neusten Integrationsprojekts 
an und schuf 2004 den Un-
terausschuss Sicherheit und 
Verteidigung im Rahmen des 
Ausschuss für Auswärtige An-
gelegenheiten.

Grundsätzlich erfolgt das 
parlamentarische Handeln 
auf drei Ebenen. Mit Beginn 



einer neuen Legislaturperi-
ode und zur Halbzeit wäh-
len die Abgeordneten the-
matisch ausgerichtete Aus-
schüsse, in denen die Arbeit 
für das Plenum (erste Ebene) 
vorbereitet wird. Mit Blick 
auf außenpolitische Fragen 
werden Berichte und Resolu-
tionen im Plenum diskutiert 
und verabschiedet. 

Die zweite Ebene bilden die 
Ausschüsse. Das Parlament 
verfügte in der vergangenen 
6. Legislaturperiode über ins-
gesamt zwanzig parlamenta-
rische Ausschüsse, die einen 
Umfang von 28 bis 86 Abge-
ordneten erreichten und die 

politische Zusammensetzung 
des Plenums widerspiegel-
ten. Folgende ständige Aus-
schüsse beschäftigten sich 
mit außenpolitischen Fragen, 
wobei der Auswärtige Aus-
schuss mit seinen zwei Un-

terausschüssen -Menschen-
rechte sowie Sicherheit und 
Verteidigung -am mitglieds-
stärksten ist und als der pre-
stigeträchtigste angesehen 
wird. Daneben existieren die 
außenpolitischen Ausschüsse 
für Entwicklung und Interna-
tionalen Handel. In den Aus-
schüssen werden Berichte 
diskutiert und abgestimmt, 
die zur abschließenden Be-
ratung und Abstimmung ins 
Plenum überwiesen werden. 
Darüber hinaus werden die 
politischen Vorschläge und 
der Haushalt der Kommis-
sion und des Rates im Rah-
men des Berichtswesens ge-
prüft und dem Plenum zur 

abschließenden Abstimmung 
übergeben. 

Neben dem Plenum und den 
Ausschüssen bilden die Dele-
gationen die dritte wichtige 
parlamentarische Arbeitse-

bene. Um der Kontroll- und 
Aufsichtsfunktion gegenüber 
der Europäischen Kommissi-
on und dem Rat nachzukom-
men sowie die formellen aus-
wärtigen Kontakte zu pflegen 
und zu erweitern, hat sich das 
EP eine einzigartige Struktur 
der Delegationen gegeben. 
Damit bilden sie eine weitere 
Dimension neben den diplo-
matischen Beziehungen auf 
Regierungsebene. Ferner die-
nen die Delegationen dazu, 
die Verpflichtungen aus inter-
nationalen Vereinbarungen 
zwischen der EU und Dritt-
staaten zu überprüfen.

Zur parlamentarischen Kon-
trolle in diesem Be-
reiche stehen dem 
Unterausschuss 
Sicherheit und 
Verteidigung fol-
gende drei Instru-
mente zur Ver-
fügung: Erstens 
Sammlung von In-
formationen und 
Austausch von 
Informationen, 
um Berichte, Fra-
gen und Empfeh-
lungen vorberei-
ten zu können. 
Zweitens Überwa-

chung der zivilen Missionen 
im Rahmen der ESVP über 
das Haushaltsrecht des EP. 
Drittens Durchführung von 
Delegationsreisen zu Mis-
sionen und Operationen im 
Rahmen der ESVP.



Europäisches Engagement für Somalia wird ausgeweitet

Bereits seit den 90er Jahren 
steht Somalia aufgrund eines 
sehr langen Bürgerkrieges 
vor einer fortgesetzten hu-
manitären Katastrophe. Seit 
Jahren ist die Zentralregie-
rung in Mogadischu nicht 
mehr in der Lage, die Herr-
schaft über das gesamte 
Land zurückzugewinnen. 

Insgesamt lassen sich sechs 
Teilkonflikte identifizieren, 
die zum Teil zwischen un-
terschiedlichen Territorien, 
aber auch gegenüber der fö-
deralen Übergangsregierung 
ausgetragen werden. Die EU 
verfolgt gegenüber Somalia 
einen integrierten Ansatz, 
der kurzfristig darauf setzt, 
die aktuellen Bedrohungen 

durch Piraten zu minimie-
ren, um langfristig das Land 
in eine stabile und sichere 
Zukunft zu überführen.

Nach Entscheidung des Rats 
wird die seit dem 8. Dezem-
ber 2008 laufende militä-
rische Operation – EU NAV-
FOR – ATALANTA um ein 

weiteres Jahr bis Ende 2010 
verlängert. Mit dem Ziel, die 
Transporte des Welternäh-
rungsprogramms auf dem 
Seeweg nach Somalia und  
die Schiffe vor der Küste zu 
schützen sowie Piraten mit 
präventiven Maßnahmen ab-
zuschrecken und gegebenen-
falls zu bekämpfen, sind mehr 
als 1.200 Offiziere und Ma-

trosen für die maritime Ope-
ration in See. Im Zeitraum 
Dezember 2008 bis August 
2009 wurden 41 Begleit-
fahrten durchgeführt und so 
mehr als 266 000 t an Lebens-
mitteln ausgeliefert.

Auch die weitere sicherheits-
politische Herausforderung 

am Horn von Afri-
ka nimmt die EU an: 
Die EU unterstützt 
den Friedens- und 
Aussöhnungspro-
zess von Djibuti, 
der federführend 
von den Vereinten 
Nationen durchge-
führt wird. Die EU 
liefert finanzielle 
und logistische Un-
terstützung der mi-
litärischen Mission 
der Afrikanischen 
Union in Somalia 
(AMISIM). Darüber 
hinaus wird Soma-
lia im Rahmen der 

Gemeinsamen Strategie im 
Zeitraum 2008 bis 2013 215,8 
Millionen Euro aus dem 10. 
Europäischen Entwicklungs-
fonds zu Verfügung gestellt. 
Im April einigten sich interna-
tionale Geberorganisationen 
in Brüssel darauf, die neue 
somalische Übergangsregie-
rung mit 149 Millionen Euro 
zu unterstützen. 



Gemeinsam mit der Europä-
ischen Kommission brachten 

die EU-Staats- und Regierung-
schefs drei neue Aufsichtsbe-
hörden auf den Weg, um die 
einheitliche Anwendung der 
EU-Finanzmarktregeln euro-
paweit zu garantieren. Je eine 
Aufsichtsbehörde wird einge-
richtet für Banken, Wertpa-
pierdienstleister und Versiche-
rer. Vorschläge für eine neue 
europäische Aufsichtsarchi-
tektur werden von der Europä-
ischen Kommission im Herbst 
unterbreitet, damit die neuen 
Einrichtungen ab 2010 ihre Ar-
beit aufnehmen können.

Neben diesen Einrichtungen 
soll ein „Europäischer Rat für 
Systemrisiken“, kurz ESRC 
für „European Systemic 
Risk Council“ bei der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) 
eingerichtet werden. Auf-
gabe dieses Rats ist es, ge-
meinsam mit den Aufsichts-
behörden die internationalen 
Finanzmärkte zu beobachten 
und im Rahmen eines Früh-
warnsystems vor Risiken zu 
warnen sowie frühzeitig mög-
liche Gegenmaßnahmen zu 
empfehlen. 

Europäische Aufsicht in Finanz- und Bankenkrise gestärkt

EU engagiert sich bei Naturkatastrophen

Wir alle haben noch die trau-
rigen Bilder der Verwüstung 
vor Augen, die uns in den 
Sommermonaten aus den 
verschiedenen Landesteilen 
Europas übermittelt wurden. 
Ende Juni führten anhaltende 
heftige Regenfälle in großen 
Teilen Bayerns, Österreichs, 
der Tschechischen Republik, 
der Slowakei, Ungarns und 
Polens zu schweren Über-
schwemmungen. Die Donau 
und all ihre Nebenflüsse tra-
ten über die Ufer.

Etwas später wurden Portu-
gal, Spanien, Frankreich, Ita-

lien und Griechenland von 
einem ganz anderen Element 
heimgesucht - dem Feuer. 
Allein in der letzten Woche 
verwüsteten 67 verschiedene 
Brände in Griechenland eine 
Fläche von schätzungsweise 
21 200 Hektar und vernich-
teten dabei fast zwei Millio-
nen Bäume und mindestens 
150 Häuser.

Zwar wurden dieses Jahr 
die europäischen Unterstüt-
zungsleistungen nicht an-
gefragt. Doch wird ein Mit-
gliedstaat von einer Natur-
katastrophe getroffen, dann 

beteiligt sich die EU an der 
Koordinierung der Hilfsmaß-
nahmen und finanziert den 
Wiederaufbau der lebensnot-
wendigen Infrastruktur. 

Dank der von der EU koor-
dinierten Hilfe schickten 
Italien, Frankreich, Spanien 
und Zypern Canadair-Lösch-
flugzeuge in das Gebiet um 
Athen. Die EU selbst verfügt 
über zwei solcher Flugzeuge, 
die auf Korsika stationiert 
sind und zur Bekämpfung 
von Waldbränden im Mittel-
meerraum eingesetzt werden 
können.
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Verwaltung des Internets weltweit regeln

Im Laufe der letzten 40 Jah-
re hat sich das Internet von 
einem amerikanischen Re-
gierungsprojekt zu einer 
globalen Kommunikations-
plattform entwickelt. Die 
Verwaltung der Datenströ-
me obliegt jedoch weiterhin 
einer einzigen Organisation 
– der in Kalifornien angesie-
delten ICANN.

ICANN steht für „Internet 
Corporation for Assigned 
Names and Numbers“ (zen-

trale Vergabestelle für In-
ternetnamen und -adressen) 
und ist eine gemeinnützige 
Organisation, die das Rou-
ting- und Adressensystem 
im Cyberspace beaufsich-
tigt. Die 1998 gegründete 
ICANN ist vertraglich an 
die US-Regierung gebun-
den und dieser letztendlich 
rechenschaftspflichtig, ob-
wohl sie eine private Ein-
richtung mit internationa-
len Vorstandsmitgliedern 
ist.

Die Kommission hat wieder-
holt gefordert, dass die In-
ternetaufsicht verstärkt auf 
internationaler Ebene gere-
gelt werden müsse, da die 
Macht über einen derartig 
entscheidenden Bereich der 
Weltwirtschaft nicht in Hän-
den eines einzigen Landes 
liegen dürfe. Im September 
läuft der Vertrag zwischen 
der ICANN und der US-Re-
gierung aus – Anlass für die 
Kommission, ihre Forderung 
zu erneuern.

„Juvenes Translatores“ ist 
ein von der Europäischen 
Kommission organisierter 
Schülerwettbewerb, der 
die Mehrsprachigkeit för-

dern und für den Überset-
zerberuf werben soll. Der 
diesjährige Juvenes-Trans-
latores-Wettbewerb wird am 
24. November 2009 in wei-
terführenden Schulen aller 

27 EU-Mitgliedstaaten statt-
finden. Schulen können sich 
vom 1. September bis zum 
20. Oktober 2009 anmelden.

An der ersten Wettbewerbs-
runde im Jahr 2007 nahmen 
300 Schulen und 1500 Schü-
lerinnen) teil, 2008 waren 
es bereits 593 Schulen und 
2247 Schülerinnen). Auf-
grund der durchweg posi-
tiven Resonanz hat die Eu-
ropäische Kommission nun 
beschlossen, 2009 in die drit-
te Auflage zu gehen. http://
ec.europa.eu/translation/con-
test/index.htm

Übersetzungswettbewerb für Schulen 

Juvenes Translatores 


